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Grundsätze zur Unterrichtsverteilung 
 
An unserer Grundschule gilt vorrangig das Klassenlehrerinnenprinzip für 
vier Jahre – wenn Erlasse (z. B.: ab der dritten Klasse muss eine weitere 
Lehrkraft in einem der drei Grundschulhauptfächer Mathematik, Deutsch 
oder Sachunterricht unterrichten) dem nicht entgegenstehen. 
 
Außerdem ist auf den Einsatz von Fachkräften in den Fächern Religion, 
Musik (ab Klasse 2) und Schwimmen – überwiegend auch in Sport und 
Englisch- zu achten. 
 
Dies sind die wichtigsten Kriterien bei der Erstellung des Stundenplans. 
Allerdings muss bei einem kleinen Kollegium die Wochenstundenzahl 
der einzelnen Kolleginnen stark berücksichtigt werden. 


